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ist die Kernaussage, mit der die geplan-
te Änderung der Gemeindeordnung in
NRW umschrieben werden kann. Nach den
eingeführten Lockerungen des § 107 der
Gemeindeordnung im Jahr 1999 steht die
wirtschaftliche Betätigung der Kommunen
erneut auf dem Prüfstand.

Ein kurzer Rückblick: Bis 1999 bestand
ein allgemeiner Konsens darüber, dass sich
die Gemeinden als Körperschaften, die sich
über Steuern und Abgaben finanzieren, nur
dann wirtschaftlich betätigen, wenn ein öf-
fentlicher Zweck vorliegt, die Erzielung von
Gewinnen nur ein Nebenzweck ist und
auch unter diesen Voraussetzungen Gren-
zen, die durch die Interessen privater Wett-
bewerber definiert werden, nicht überschrit-
ten werden. Beispielhaft fand dieser Grund-
konsens seinen Ausdruck in der jahrzehn-
telang völlig unstrittigen Arbeitsteilung zwi-
schen Stadtwerken und Handwerkern.

Leider hat die frühere Landesregierung
im Jahre 1999 diesen Konsens aufgeweicht
und das Wort „dringend“ in der Formulie-
rung „die Gemeinde darf sich zur Erfüllung
ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen,
wenn ein dringender öffentlicher Zweck die
Betätigung rechtfertigt“ gestrichen. Hinter-
grund dieser Entscheidung war, dass Teile
der Kommunalwirtschaft zum damaligen
Zeitpunkt unter einem erheblichen Perso-
nalüberhang litten, der abgebaut werden
musste. Zur Flankierung des Abbaus wur-
de für diese Mitarbeiter mit handwerklichen
Qualifikationen nach neuen Betätigungs-
feldern gesucht. Entsprechend wollte man
kommunale Arbeitsplätze zu Lasten der
Arbeitsplätze im Handwerk retten. Gleich-
zeitig wurde die strikte Bindung der wirt-
schaftlichen Betätigung der Gemeinden an
den öffentlichen Zweck aufgegeben und die
Kommunen ermuntert, sich wirtschaftlich
stärker zu betätigen! Das Ergebnis ist hin-
länglich bekannt: Die Gemeinden sind
heute mehr denn je auf verschärftem Expan-
sionskurs!

Gängige Praxis ist es in einigen Kom-
munen, dass auf Grundlage der geltenden
Gesetze kommunale Verkehrsbetriebe Autos
recyceln und Dritten Kfz-Reparaturen an-
bieten. Während sich die Städte und Ge-

meinden nämlich früher darauf beschränkt
haben, ihre Bürger mit Strom, Gas und
Wasser zu versorgen sowie den Müll zu be-
seitigen, nimmt das kommunale Aufgaben-
feld heute ganz andere Ausmaße und Struk-
turen an. Städtische Gartenbaubetriebe
übernehmen die Pflege privater Grünflä-
chen, Stadtwerke treten als Dienstleister für
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik auf,
kommunale Saunadörfer bekämpften pri-
vat betriebene Saunabäder, kommunale
Einrichtungen erbringen Consulting und
Ingenieurleistungen, führen mit ihren Per-
sonalbüros die Lohn- und Gehaltsabrech-
nungen für private Auftraggeber durch oder
bieten mit ihren Großküchen Privaten ei-
nen Partyservice an. Unter dem Deckmantel
der öffentlichen Daseinsvorsorge haben
einige Kommunen ihre wirtschaftlichen
Aktivitäten immer weiter ausgedehnt und
sind dabei auch in Geschäftsfelder vorge-
drungen, die bislang privaten Unterneh-
men vorbehalten waren.

Dass die Landesregierung der aggressiv
expandierenden wirtschaftlichen Betäti-
gung der Kommunen durch ihre Gesetzes-

initiative jetzt einen Riegel vorschieben will,
begrüßen und unterstützen wir mit allem
Nachdruck. Denn es handelt sich auch bei
der flächendeckenden Gegenkampagne der
Stadtwerke in Nordrhein-Westfalen beilei-
be nicht nur um den Bestandsschutz bis-
heriger Stadtwerkeaktivitäten. Nein, hier
geht es um eine völlig neue Konzeption für
die Stadtwerke der Zukunft. Diese soll näm-
lich neue, lukrative Geschäftsfelder besetzen,
die in Konkurrenz zum Handwerk stehen.
Im Klartext heißt das: Die vom Steuerzah-
ler finanzierten und von jedem unterneh-
merischen Risiko befreiten Körperschaften
sollen sich – ohne Rücksicht auf Verluste –
die lukrativen Filetstücke vom Markt holen
und Gewinne machen auf Kosten der sie
zumindest „mit“-alimentierenden Hand-
werksbetriebe und ihrer Mitarbeiter.

Ziel der Gesetzesinitiative ist dabei eine
stärkere Konzentration der kommunalen
Körperschaften auf die Kernaufgaben der
öffentlichen und örtlichen Daseinsvorsorge.
Dabei unterliegen die unter der bisherigen
Rechtslage aufgenommenen und zulässigen
wirtschaftlichen Betätigungen der Kommu-
nen ausdrücklich einem Bestandsschutz
und sind von den Neuregelungen nicht
betroffen.

Abschließend möchte ich die Zusam-
menarbeit mit den regionalen Versorgern
und Entsorgern in unserem Region aus-
drücklich loben, da die beschriebenen
Auswüchse hier in unserer Region tatsäch-
lich noch nicht stattgefunden haben. 

Landesweit sind jedoch eine Vielzahl von
Fällen in der beschriebenen Art aufgetre-
ten und haben teilweise zu erheblichen
Wettbewerbsverzerrungen geführt. Daher
unterstützen wir ausdrücklich die geplante
Novellierung des § 107 Gemeindeordnung,
damit landesweit die Wettbewerbsbedin-
gungen wieder ins Lot gebracht werden
können. 

Nach unserer Auffassung wird der geleb-
te Konsens in unserer Region durch den vor-
gelegten Referentenentwurf nicht zerstört,
sondern würde lediglich die gute regionale
Zusammenarbeit bestätigen und zu zukünf-
tigen Lösungen auf Augenhöhe führen.
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Bert Emundts
Kreishandwerksmeister
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Die fast 10.600 vom Land NRW und
der Europäischen Union mit der Meis-
tergründungsprämie geförderten Un-
ternehmen stehen finanziell gesehen
vergleichsweise gut da.

Das hat eine Befragungsaktion ergeben,
deren Ergebnisse NRW-Wirtschaftsminis-
terin Christa Thoben und der Vorsitzende
der Landes-Gewerbeförderungsstelle des
nordrhein-westfälischen Handwerks (LGH),
Hans Rath, jetzt vorstellten. Als Hinweis
auf die gute Lage nannten sie die Tatsache,
dass die Eigenkapitalquote sowohl bei der
Gründung als auch zum Befragungszeit-
punkt Herbst 2006 im Schnitt etwa 40
Prozent betrug.

Schon seit dem Jahr 2000 erforscht die
LGH als bewilligende Stelle des Förderpro-
gramms zusammen mit ihrem wissenschaft-
lichen Partner, dem Centrum für Existenz-
gründung in Theorie und Anwendung
(ceta) an der Universität Lüneburg, wie sich
die Empfänger der Meistergründungsprä-
mie entwickelt haben. Von 7.000 Befragten
schickten immerhin 40 Prozent den Frage-
bogen zurück. Das Datenmaterial belegt,
dass die Meistergründungsprämie ein hoch-
effizientes Förderinstrument darstellt. Es
sei sogar „das erfolgreichste Existenzgrün-
dungsprogramm“ und die eingesetzten Mit-
tel stellten „gut angelegtes Geld“ dar, lobte
Ministerin Thoben. Nicht zuletzt die For-
schungsergebnisse belegten, dass „der Weg
über die Meisterprüfung in die Selbststän-
digkeit eine ganz andere Qualität hat als
ohne diese Qualifizierung“.

Zu den Schwerpunktthemen der aktu-
ellen Befragung zählte die Finanzierung der
seit 1995 geförderten Existenzgründer. Ihre
Eigenkapitalbasis von stabil etwa 40 Prozent
erscheint umso erfreulicher, wenn man be-
denkt, dass laut aktuellen Zahlen der Cre-
ditreform im Handwerksdurchschnitt nur
14 Prozent der Betriebe eine Quote von
über 30 Prozent haben.

Bankdarlehen und Fördermittelkredite
sind die wichtigsten Fremdfinanzierungs-
instrumente. Die Aufnahme von Bankkre-
diten fällt den Geförderten umso leichter,

als „unsere Erfahrungen zeigen, dass durch
die Gründungsprämie ja die Liquidität der
Gründer deutlich gestärkt wird. Das zusätz-
liche Eigenkapital ermöglicht eine Kredit-
aufnahme von über 50.000 Euro“, erläu-
terte Christa Thoben.

Weitere fremde Mittel in größerem Um-
fang kamen von Verwandten und Bekann-
ten. Immerhin gut ein Viertel aller Gründer
nahm sie beim Start in die Selbstständigkeit
in Anspruch. Es wurden etwa 13 Prozent
des benötigten Kapitals damit aufgebracht.
Allerdings wird der Anteil dieser Privatkre-
dite recht schnell reduziert. Sie haben also
eher den Charakter einer Überbrückungs-
hilfe für finanzielle Engpässe in der An-
fangsphase.

Bestätigt wurde durch die aktuelle Um-
frage ein weiteres Mal, dass junge Unter-
nehmen zusätzlichen Geldbedarf vorzugs-
weise aus Quellen decken, die mit einem
möglichst geringen Maß an Verpflichtung
und Einflussnahme durch Außenstehende
verbunden sind. Dementsprechend greifen
fast drei Viertel derjenigen Meisterprämien-
Empfänger, die vor 2004 gestartet sind, zu
Kontokorrentkrediten, in der Gruppe der
seitdem Geförderten immerhin bereits
knapp 55 Prozent. Neuere Finanzierungs-
arten wie externes Beteiligungskapital oder
Anteile von Stillen Gesellschaftern spielen
dagegen nur eine sehr geringe Rolle mit An-
teilen von unter 2 Prozent. Mehr als jeder
vierte handwerkliche Existenzgründer finan-
ziert sein Betriebsvermögen auch über Lea-
sing, wobei sowohl dessen Häufigkeit als auch
das Ausmaß mit dem Firmenalter steigen.

Zwar werden Planungs- und Kontroll-
instrumente in den jungen Unternehmen
nicht in dem Maße eingesetzt, wie es wün-
schenswert wäre. Auf der anderen Seite liegt
die Insolvenzquote der Meisterprämien-
Empfänger bei nicht einmal zwei Prozent.
Aus den „Jahrgängen“ ab 2004 mit fast
1.800 Förderfällen mussten sogar nur zwölf
Unternehmen stillgelegt werden, davon
ganze zwei wegen Zahlungsunfähigkeit.
Übrigens: Im Durchschnitt beschäftigt jeder
geförderte Meister vier Mitarbeiter, hat also
inklusive seiner eigenen fünf Stellen geschaf-
fen. Mittelfristig kann man davon ausge-
hen, dass dank der Starthilfe aus Steuergel-
dern etwa 56.000 Arbeitsplätze geschaffen
oder gesichert wurden beziehungsweise wer-
den – mit nicht einmal 2.000 Euro pro Stel-
le. Erfreulich hoch ist daneben das Ausbil-
dungsengagement der jungen Unterneh-
men: Bereits 45 Prozent von ihnen haben
Lehrlinge, insgesamt sind es in den 10.600
Betrieben etwa 8.000 Auszubildende.

Die Meistergründungsprämie in Höhe
von 7.500 Euro erhalten Handwerksmeis-
terinnen und -meister, die sich durch Neu-
gründung, Übernahme oder Firmenbeteili-
gung selbständig machen und dabei min-
destens 25.000 Euro (bei Frauen 20.000
Euro) investieren. Bei Betriebsübernahmen
muss die Zahl der Beschäftigten über ein
Jahr hinweg stabil gehalten werden. Bei
Neugründungen muss nach Ablauf eines
Jahres ein sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigter eingestellt sein und nach insge-
samt drei Jahren muss eine Beschäftigungs-
dauer von Mitarbeitern über 24 Monate
hinweg dokumentiert werden. ◆◆

Meistergründungsprämie: Geförderten Betrieben geht es gut

Freunde erleichtern den Start



Am 25. April 2007 hat die Bundesregie-
rung die neue Energieeinsparverordnung
(EnEV) beschlossen. Vor dem Inkrafttreten
bedarf es noch der Zustimmung des Bun-
desrates. Die Verordnung tritt voraussicht-
lich innerhalb 2007 in Kraft. Bis dahin gilt
die Energieeinsparverordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom Dezember
2004 weiter. Der Energieausweis soll künf-
tig Auskunft über den Energieverbrauch
einer Wohnung oder eines Hauses geben.
Vorteil: Immobilien lassen sich leichter ver-
gleichen.

Wer 2008 eine Wohnung oder ein Haus
neu vermietet oder verkaufen will, das vor
dem Jahr 1965 gebaut wurde, muss dem
potentiellen Mieter oder Käufer einen Ener-
gieausweis vorlegen. Ist das Haus nach 1965
erstellt worden, so können sich die Eigen-
tümer bis Juli 2008 Zeit lassen. Inhaber von
Büros oder Werkstätten brauchen den Ener-
gieausweis erst ab 2009. Der Energieausweis
gibt mit einem bestimmten Energiekenn-
wert überschlägige Auskünfte über die Ener-
gieeffizienz eines Gebäudes. Dies ist sowohl
für die Kauf- und Mietinteressenten als auch
für den Eigentümer von Vorteil. Wer ein
Gebäude oder eine Wohnung kaufen oder
mieten will, kann anhand der Angaben im

Energieausweis und des sog. Vergleichs-
wertes einen überschlägigen Eindruck von
der baulichen und anlagentechnischen ener-
getischen Qualität des Gebäudes bekom-
men. Verkäufer und Vermieter von Gebäu-
den mit guten energetischen Gebäudewer-
ten dürften auf dem Immobilienmarkt
umso größere Vorteile haben, desto mehr
Gewicht die Kauf- und Mietinteressenten
künftig auf gute Wärmedämmung und mo-
derne Anlagentechnik legen. Insofern wird
nach unserer Auffassung die Energieeinspar-
verordnung erhebliche Investitionen auslö-
sen. Die Vorschriften werden in den kom-
menden Jahren für die steigende Nachfrage
nach moderner Heiztechnik, Wärmedäm-
mung und neuen Fenstern sorgen.

Des weiteren müssen bei ohnehin anste-
henden Modernisierungsmaßnahmen zeit-
gemäße energetische Anforderungen einge-
halten werden. Die energetische Sanierung

von Altbauten trägt zur Erhaltung von wert-
voller Bausubstanz und zur Verbesserung
des Wohnwertes bei. Alle Energieausweise
für Bestandsgebäude, auch die vor dem
1.1.2008 ausgestellt wurden, haben eine
Gültigkeitsdauer von 10 Jahren. Zur Infor-
mation der Öffentlichkeit über Energieein-
sparmöglichkeiten hat die Bundesregierung
die Deutsche Energieagentur (DENA) in
Berlin eingerichtet.

Interessierte Bauherren, Planer und Hand-
werker können sich über Förderprogram-
me, Energiespartechniken und Vorschriften
beraten lassen. Gemäß dem Referentenent-
wurf zur Energieeinsparverordnung 2007
erhalten Architekten, Ingenieure sowie
Handwerksmeister, deren wesentliche Tä-
tigkeit im Bereich des Baugewerbes im
Hochbau und der Installation und den Hei-
zungsbau umfasst, sowie Schornsteinfeger
die Berechtigung, Energieausweise für
bestehende Gebäude zu erstellen.Auf Druck
des Handwerks soll der Kreis der Berech-
tigten jedoch noch erweitert werden. Neben
den Eingangsqualifikationen sind dann wei-
tere Voraussetzungen zu erfüllen. Allerdings
sind neben der Eingangsqualifikation wei-
tere Voraussetzungen zu erfüllen. Weitere
Informationen unter www.dena.de ◆◆
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Energieeinsparverordnung

Neuigkeiten zum Energieausweis

Da zwischen den angekündigten Anpas-
sungen des Deutschen Fahrpersonalrechts
an die neue Europäische Verordnung über
Sozialvorschriften im Verkehr (Lenk- und
Ruhezeiten) eine Regelungslücke bestand,
haben wir den Zentralverband des Deut-
schen Handwerks angeschrieben mit der
Bitte, diese Divergenzen aufzuklären. Der
ZDH hat uns dann mitgeteilt, dass das
Deutsche Fahrpersonalrecht nicht fristge-
recht an das europäische Recht angepasst
und umgesetzt worden ist. Nach Aussagen
des Bundesverkehrsministeriums sei damit
frühestens zum Juli 2007 zu rechnen. Die
neue EU-Verordnung ist jedoch bereits zum
11. April 2007 direkt anzuwenden. Da die
Deutsche Fahrpersonalverordnung auf die

Vorgängerverordnung EU 3820/85 ver-
weist, wird sie in der aktuellen Fassung in
weiten Teilen hinfällig, bis eine neue Rege-
lung mit angepassten Verweisen in Kraft
tritt.

Das hat mehrere Folgen für Handwerks-
betriebe:

Gewichtsbereich über 2,8 – 3,5 t
(zulässiges Gesamtgewicht der
Fahrzeuge)
Da die Bestimmungen für den Gewichts-
bereich von über 2,8 bis zu 3,5 t zulässigem
Gesamtgewicht ausschließlich im Deut-
schen Fahrpersonalrecht und nicht in den
Europäischen Verordnungen geregelt sind,

entfallen diese zunächst vollständig. Ab dem
11. April 2007 existiert formal keinerlei
Zwang zur Erbringung von Nachweisen
und zur Einhaltung von Lenk- und Ruhe-
zeiten bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
einer neuen Fahrpersonalverordnung.

Gewichtsbereich über 3,5 t
Für den Bereich oberhalb 3,5 t gilt die neue
EU-VO ab dem 11. April 2007 direkt. Da-
mit sind auch die neuen Lenk- und Ruhe-
zeiten und die Pflichten zur Aufzeichnung
und Aufbewahrung von Nachweisen anzu-
wenden.

Aus der Sicht des Handwerks ist an die-
sem Rechtszustand negativ, dass die in der

Fahrzeuge 2,8 – 3,5 t und über 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht

Fahrpersonalrecht neu geregelt
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EU-Verordnung vorgesehenen fakultativen
Ausnahmen zur Befreiung von Pflichten zur
Einhaltung und zum Nachweis von Lenk-
und Ruhezeiten (insbesondere die sog.
Handwerkerregelung für Fahrten innerhalb
einer 50-km-Zone) nicht angewandt wer-
den können. Sie wirken nicht direkt, son-
dern müssen erst über die Fahrpersonalver-
ordnung in das deutsche Recht überführt
werden. Die Ausnahmeregelungen der alten
Fahrpersonalverordnung sind wiederum
durch den Verweis auf die alte EU-Verord-
nung formal nicht mehr anzuwenden. Zu
dieser Frage bestehen allerdings unter-
schiedliche Rechtsauffassungen.

Selbst wenn man annimmt, dass es zur-
zeit keine Grundlage für Ausnahmerege-
lungen entsprechend § 18 Abs. 1 Fahrper-
sonalverordnung gibt, können allerdings
für Verstöße gegen die Nachweispflicht bis
auf Weiteres auch keine Bußgelder erhoben
werden, da die derzeitige Bußgeldbestim-
mungen ebenfalls auf dem bisherigen Deut-
schen Fahrpersonalrecht unter Verweis auf
die alte EU-VO basieren und damit nicht
mehr anwendbar sind. Andere Sanktions-

möglichkeiten für Überschreitungen der
gesetzlichen Arbeitszeitregelungen und
anderer straßenrechtlicher Vorschriften blei-
ben aber bestehen, sind jedoch für Hand-
werksbetriebe in der Regel nicht von Belang.

Ein weiteres Problem betrifft die Neu-
zulassung von Kfz. Bisher konnten sich
Handwerker bei der Erstzulassung von
Kraftfahrzeugen über 3,5 t darauf berufen,
dass sie unter die Ausnahme der „Hand-
werkerregelung“ fallen und deshalb kein
Tachograph eingebaut werden muss.

Diesbezüglich hatte der ZDH schon vor
einiger Zeit Kontakt mit dem Bundesver-
kehrsministerium aufgenommen. Das Mi-
nisterium hat vor Inkrafttreten der EU-VO
alle Bundesländer darüber informiert, dass
das Bundesverkehrsministerium beabsich-
tige, alle fakultativ möglichen Ausnahmen
aus der neuen EU-VO (Art. 13 (1)) auch
in die neue Fahrpersonalverordnung zu
übernehmen. Das Bundesministerium hat
die Länder gebeten, bei ihrer Kontroll- und
Zulassungspraxis entsprechend zu verfah-
ren.

In der Praxis könnten nur Probleme
durch im Hinblick auf die vorübergehend
schwierige Rechtslage unkundige Kontroll-
beamte entstehen. Unrechtmäßig in Rech-
nung gestellte Bußgelder würden jedoch
von der Widerspruchsinstanz zurückge-
nommen.

Sobald wir neue Informationen haben,
werden wir diese unverzüglich veröffentli-
chen. Weitere Informationen finden Sie
auch im internen Teil unter www.hand
werk-direkt.de/Fahrpersonalverordnung ◆◆
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Handwerks. Was passt da besser
als ein Kalender, der das wahre
„Gesicht des Handwerks“ in der
Region zeigt – von Profi-Foto-
graf Carsten Sander nach den
Ideen der Handwerksbetriebe in
Szene gesetzt? Gefragt ist dieses
Mal Teamgeist, um am Ende auf
einem der zwölf Blätter des IKK-
Jahreskalenders 2008 zu landen.
Betriebe, die teilnehmen möch-
ten, sollten deshalb die versam-
melte Handwerker-Mannschaft
auf einem Foto mit einer mög-
lichst originellen Bildidee prä-
sentieren. Mannschaftsstärke:
zwei bis zehn Personen. Ein
Team darf höchstens mit drei
Motiven am Wettbewerb teil-
nehmen.

Neben der Chance, im IKK-
Jahreskalender 2008 abgebildet
zu werden, wird unter allen Teil-

nehmern darüber hinaus ein
spannendes Abenteuer-Wo-
chenende im Wert von 3.000
Euro verlost – mit jeder Menge
Spaß und einem tollen Pro-
gramm für das ganze Team.
Weiterer Anreiz zum Mitma-
chen: Die ersten 30 Einsender ge-
winnen je einen von 30 Tank-Gut-
scheinen im Wert von 30 Euro. 

Übrigens: Die Preise werden
nicht über Mitgliedsbeiträge fi-
nanziert und nicht in bar ausge-
zahlt. Partner der IKK Nordrhein
beim Foto-Wettbewerb „Gesicht
des Handwerks 2008“ sind die
Handwerkskammern Aachen,
Düsseldorf und Köln sowie das
Deutsche Handwerksblatt. ◆◆

Nach dem großen Erfolg
im vergangenen Jahr sucht
die IKK Nordrhein auch für
2008 wieder das „Gesicht
des Handwerks“.

Das Motto des Foto-Wett-
bewerbs für den IKK-Jahreska-
lender lautet dieses Mal: Team-

geist zählt! Als Gewinn winken
den besten zwölf Teams Foto-
aufnahmen mit einem Profi-
Fotografen.

Als Krankenkasse, die ihr
Handwerk versteht, vermittelt
die IKK Nordrhein stets ein
positives Bild des regionalen

„Das Gesicht des Handwerks 2008“

Teamgeist zählt

Mitmachen!
Online: Auf die Aktions-

Webseite www.gesichtdeshand
werks.de gehen und einfach den
Anweisungen folgen.

Per E-Mail: Jedes Team kann
maximal drei Fotos einsenden –
an handwerk@ikk-nordrhein
.de (jpg-Format, max. 1024 x
800 Pixel / 800 KB). 

Oder per Post:
IKK Nordrhein, Regional-
direktion Bergisches Land
A. Westkämper-Ziegan
Stichwort: „Gesicht des
Handwerks“
Bensberger Str. 169
51469 Bergisch Gladbach

Genaue Angaben zu Betrieb,
Team und Adresse samt Telefon-
nummer bitte nicht vergessen.
Einsendeschluss: 21. Juni 2007. 

Weitere Informationen gibt
es telefonisch unter 0180 2 455
005 (6 Ct./ Anruf aus dem dt. Festnetz)

oder bei Frau Ailyn West-
kämper-Ziegan unter (0 22 02)
1 20 5-2 24 oder unter www.ikk
-nordrhein.de.
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Die Unternehmensteuerreform ist am
25. Mai 2007 vom Bundestag verabschiedet
worden. Mit der Unternehmensteuerreform
will die Bundesregierung den Standort
Deutschland im internationalen Standort-
wettbewerb steuerlich attraktiver machen.
Mit einer Gesamtbelastung von unter 30
Prozent liegen deutsche Kapitalgesellschaf-
ten steuerlich im europäischen Mittelfeld. 

Wesentliche Inhalte der Unternehmens-
steuerreform: 
Kapitalgesellschaften: Der Steuersatz bei
der Körperschaftsteuer wird von 25 auf 15
Prozent gesenkt. Damit soll die durchschnitt-
liche Gesamtbelastung bei Kapitalgesellschaf-
ten von jetzt 38,8 Prozent auf 29,8 Prozent
reduziert werden. Außerdem wird die Steuer-
messzahl bei der Gewerbesteuer von 5 Pro-
zent auf 3,5 Prozent abgesenkt. Die Gewer-
besteuer ist dafür nicht mehr als Betriebs-
ausgabe absetzbar. Die neue Nichtabzugs-
fähigkeit gilt sowohl für die Gewerbesteuer
als auch für die Körperschaftsteuer. Rechne-
risch ergibt so für Kapitalgesellschaften eine
durchschnittliche Steuerbelastung von ins-
gesamt 29,83 Prozent. Bislang (d.h. vor
2008) betrug dieser Satz 38,65 Prozent. 

Personengesellschaften: Einbehaltene
Gewinne werden auf Antrag nur mit 28,25
Prozent besteuert. Die Gewerbesteuerzah-
lung (Gewerbesteueraufwand) ist nicht mehr
als Betriebsausgabe absetzbar. Der Gewinn
muss allerdings im Unternehmen verbleiben.
Um eine weitgehende Rechtformneutralität

zu gewährleisten, können Personenunter-
nehmen somit einbehaltene (oder wieder
investierte) Gewinne ermäßigt besteuern
lassen. 

Eine weitere Entlastung ergibt sich aus der
höheren Anrechenbarkeit der Gewerbesteu-
er bei der Einkommensteuer. So wird der An-
rechnungsfaktor ab 2008 vom Faktor 1,8 auf
3,8 erhöht. Es bleibt abzuwarten, inwieweit
die Städte Anpassungen beim Gewerbesteuer-
hebesatz vornehmen. Zunächst können
aber Unternehmer mit ihren Einkünften
aus Gewerbebetrieb einen höheren Teil der
gezahlten Gewerbesteuer mit der auf sie ent-
fallenden Einkommensteuer verrechnen. 

Bildung von steuerfreien Rücklagen für
Investitionen (Thesaurierungsrücklage):
Kleinere und mittlere Firmen werden über
eine leicht verbesserte Ansparrücklage ent-
lastet. Bisher bekannt unter dem Namen An-
sparabschreibung oder Ansparrücklage erhal-
ten kleinere Unternehmen eine leicht erwei-
terte Möglichkeit zur Bildung steuerfreier
Rücklagen. So wurde die Betriebsvermö-
gensgrenze von 210.000 Euro auf 235.000
Euro erhöht. Die geplante Investition muss
auch nicht mehr ganz genau bestimmt wer-
den und der Zeitraum wurde von bisher
zwei auf jetzt drei Jahre erweitert.

Zinsschranke: Zur Erreichung dieses Zieles
wird die Steuerbasis verbreitert. Im Vorder-
grund steht dabei die Einführung einer so
genannten Zinsschranke (Steuerschranke).

Dabei werden der steuerliche Gewinn und
der Zinsaufwand in Relation gesetzt. Ist der
Zinsaufwand zu hoch, können die Zinsauf-
wendungen nicht oder nicht vollständig
steuerlich abgesetzt werden. Vorgesehen ist
allerdings ein Vortrag in das nächste Jahr.
Damit wird der bisherige § 8a KStG abge-
schafft. Stattdessen wird eine „Zinsschran-
ke“ für Kapitalgesellschaften und Personen-
gesellschaften eingeführt. 

Mit der Zinsschranke soll es internatio-
nal tätigen Unternehmen erschwert werden,
ihre Gewinne in Niedrigsteuerländer zu ver-
lagern. Eine Ausnahmeregelung soll es den
Unternehmen allerdings ermöglichen, einen
Nachweis zu führen, dass ein derartiger Sach-
verhalt in ihrem konkreten Fall nicht vor-
liegt. Dabei sollen Zinskosten sowie die Fi-
nanzierungsanteile von Mieten, Pachten,
Leasingraten und Lizenzkosten nur bis zu
30 Prozent – bezogen auf den Gewinn vor
Ertragsteuern – absetzbar sein. Diese Rege-
lung soll nur für Konzernunternehmen gel-
ten und soweit diese Zinskosten oberhalb
von einer Million Euro liegen. Eine so genann-
te Escape-Klausel soll sicherstellen, dass die
Zinsschranke nicht greift, wenn die Finan-
zierungskosten eine festgelegte Relation zu
den Konzernschulden nicht übersteigen.

Gewerbesteuer und Hinzurechnungen:
Bisher werden bei der Gewerbesteuer 50
Prozent der Zinsen für Dauerschulden dem

Unternehmenssteuerreform 2008

w e i t e r  n ä c h s t e  S e i t e >>>
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Informationen zur Neuregelung
der Jahresabschlusspublizität

Das ab 1. Januar 2007 geltende Gesetz
über elektronische Handelsregister und
Genossenschaftsregister sowie das Unter-
nehmensregister (kurz: EHUG) bringt für
die Abschlusspublizität und die offenle-
gungspflichtigen Unternehmen eine Reihe
von wichtigen Änderungen.

Wichtig: Die Dokumente der Rechnungs-
legung sind seit dem 1. Januar 2007 nicht
mehr beim Handelsregister, sondern beim
Betreiber des elektronischen Bundesanzei-
gers abzugeben.

Wer ist betroffen?
Wer ist offenlegungspflichtig?
Der Kreis der offenlegungspflichtigen Un-
ternehmen wird durch das EHUG nicht
verändert. Offenlegungspflichtig, also ver-
pflichtet, ihren Jahresabschluss nicht nur
zu erstellen, sondern auch der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen, sind nach wie vor 
> alle Kapitalgesellschaften, also alle Ak-

tiengesellschaften, Kommanditgesell-
schaften auf Aktien und vor allem auch
alle GmbHs, zudem

> die eingetragenen Genossenschaften

> Personenhandelsgesellschaften ohne eine
natürliche Person als persönlich haften-
der Gesellschafter (das sind vor allem
GmbH & Co. KGs, aber auch OHGs
mit einer Kapitalgesellschaft als persön-
lich haftendem Gesellschafter) sowie im
Wesentlichen noch

> die nach Publizitätsgesetz zur Offen-
legung verpflichteten Unternehmen (das
sind Unternehmen – z. B. auch Einzel-
kaufleute –, die in 3 aufeinander folgen-

w e i t e r  n ä c h s t e  S e i t e  >>>

Gewinn für Zwecke der Gewerbesteuer hin-
zugerechnet. Dieser Anteil wird auf 25 Pro-
zent gesenkt, wobei andererseits jetzt alle
Schuldzinsen für die Ermittlung des Postens
„Gewerbeertrag“ hinzugerechnet werden.
Ebenfalls mit 25 Prozent werden Finanzie-
rungsanteile von Mieten, Pachten und Lizen-
zen hinzugerechnet. Für Leasingraten und
Mietzahlungen für bewegliche Wirtschafts-
güter gilt ein Satz von 20 Prozent. Es gibt
einen Freibetrag für alle Zinsen und Finan-
zierungsanteile in Höhe von 100.000 Euro. 

Noch offen und besonders betroffen sind
bei der Begrenzung des Zinsabzugs ggf. auch
Genussrechte. Genussrechte können bei
entsprechender Gestaltung die Eigenkapi-
talbasis des Unternehmens stärken. Bisher
werden die Gewinnausschüttungen als
Zinsaufwand (Dauerschuldzinsen) der Ge-
sellschaft und damit ertrags- und steuer-
mindernd qualifiziert. 

Werden Anteile an Kapitalgesellschaften
im Betriebsvermögen gehalten, tritt an die Stel-
le des Halbeinkünfteverfahrens ein so genann-
tes Teileinkünfteverfahren. 60 Prozent des
Veräußerungsgewinns werden besteuert und
40 Prozent bleiben unversteuert. Entspre-
chend sind auch nur korrespondierende Be-
triebsausgaben zu 60 Prozent abzugsfähig. 

Abschreibungen:Die degressive Abschrei-
bung auf Wirtschaftsgüter wird abgeschafft.
Unternehmen können somit den Wertver-
zehr bei Neuanschaffungen nur noch linear,
d.h. in gleichmäßigen Sätzen steuerlich ab-
setzen. Außerdem wird die Grenze für die so-

fortige Absetzbarkeit bei der Anschaffung auf
so genannte geringwertige Wirtschaftsgü-
ter von 401 Euro auf 150 Euro abgesenkt. 

Wirtschaftsgüter mit einem Anschaf-
fungspreis zwischen 150 Euro und 1000
Euro werden in einem Pool zusammengefasst
und nur gemeinsam über fünf Jahre hinweg
abgeschrieben. Diese Wirtschaftsgüter wer-
den mithin über 5 Jahre zu je 20 % ab-
geschrieben. Dieser Abschreibungspool ist
nicht veränderbar. Wer also ein Wirtschafts-
gut für 500 Euro erwirbt und es ein Jahr spä-
ter verkauft, muss den Erlös buchen und darf
andererseits das im Pool stehende entspre-
chende Wirtschaftsgut nicht ausbuchen. 

Funktionsverlagerung ins Ausland –
Verrechnungspreise: Das Außensteuer-
gesetz soll so geändert werden, dass bei der
Verlagerung von Aktivitäten ins Ausland
das künftige Gewinnpotenzial für die Be-
steuerung ermittelt werden muss. Ähnliche
Ansätze kennt das deutsche Steuerrecht als
„Entstrickungsbesteuerung“. Beispiel: For-
schungskosten werden in Deutschland als
Betriebsausgaben abgesetzt und die spätere
profitable Produktion wird zu Tochtergesell-
schaften in Niedrigsteuerländer verlagert.
Um das Gewinnpotenzial zu ermitteln, wer-
den Fremdvergleiche und übliche Verrech-
nungspreise herangezogen.

Abgeltungssteuer: Zudem einigten sich
die Koalitionsspitzen auf die Einführung ei-
ner Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge ab
2009. Mit der Abgeltungsteuer wird das ein-
geführte Halbeinkünfteverfahren auf Divi-

denden aus Aktien wieder abgeschafft. Da-
mit sind Dividenden und Spekulationsge-
winne aus Wertpapiergeschäften vollständig
und nicht – wie bisher – zur Hälfte zu ver-
steuern. Außerdem entfällt die Steuerfrei-
heit für Veräußerungsgewinne, die ein Jahr
nach dem Kauf der Wertpapiere realisiert
werden. Bei der Abgeltungssteuer wird die
Verrechnungsmöglichkeit von Verlusten aus
Aktienverkäufen mit allen anderen Kapi-
taleinkünften gestrichen. Damit wird ab
2009 ein Ausgleich nur noch mit Gewinnen
aus Aktienverkäufen ermöglicht. 

Lebensversicherungen: Lebensversiche-
rungen, die der Altersvorsorge dienen, wer-
den nur zur Hälfte bei Fälligkeit besteuert,
wenn sie nach dem 60. Lebensjahr und nach
Ablauf von mindestens zwölf Jahren ausge-
zahlt werden. Würde die Abgeltungssteuer
auch hier greifen, würden letztlich nur noch
25 Prozent der Erträge aus einer Lebens-
versicherung besteuert werden. Um diese
ungewollte Privilegierung zu vermeiden,
bleiben nach derzeitigem Stand Lebensver-
sicherungen hiervon ausgeschlossen. Steuer-
lich würde somit bei Lebensversicherungen
alles beim Alten bleiben. 

Mit der Einführung einer Abgeltungs-
steuer machen Kontrollmitteilungen der
Banken nur wenig Sinn und dienen vorran-
gig der Information, wenn der Geldanleger
auch bestimmte staatliche Vergünstigungen
erhält. Dividenden, die an eine Personen-
gesellschaft ausgeschüttet werden, sollen
demnach mit einer Steuer von 15 Prozent
belastet werden. ◆◆
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den Geschäftsjahren 2 der 3
nachfolgend genannten
Merkmale erfüllen: Bilanz-
summe über 65 Mio. €, Um-
satzerlöse über 130 Mio. €,
durchschnittlich über 5000
Mitarbeiter).

Art, Zeitpunkt und Weg
der Offenlegung
Ab dem 1. Januar 2007 sind die
Unterlagen beim Betreiber des
elektronischen Bundesanzeigers,
das ist die Bundesanzeiger Ver-
lagsgesellschaft mbH mit Sitz in
Köln, einzureichen und von
dem Unternehmen im Bundes-
anzeiger elektronisch bekannt zu
machen. Dies gilt für alle Ab-
schlussunterlagen für nach dem

31. Dezember 2005 beginnen-
de Geschäftsjahre, also für alle
Abschlüsse, die das Geschäfts-
jahr 2006 oder ein späteres Ge-
schäftsjahr betreffen. Abschlüsse
für Geschäftsjahre, die bereits
vor dem 1. Januar 2006 begon-
nen haben, sind demgegenüber
nach bisherigem Recht zu be-
handeln. Werden diese Abschlüs-
se nach dem 31.12.2006 zur
Veröffentlichung eingereicht,
erfolgt die Veröffentlichung im
elektronischen Bundesanzeiger
und nicht mehr in der Printver-
sion des Bundesanzeigers. Der
Betreiber des elektronischen Bun-
desanzeigers leitet diese „Altab-
schlüsse“ an das bis zum 1. Janu-
ar 2007 zuständige örtliche Amts-

gericht weiter, welches dann
nach „alter“ Rechtslage, also un-
ter Anwendung bisheriger HGB-
Bestimmungen, prüft und ent-
scheidet. Eine Verfolgung von
Verstößen gegen Offenlegungs-
pflichten im Hinblick auf diese
„Altabschlüsse“ erfolgt also wei-
terhin nur auf Antrag. Am Um-
fang der offen zu legenden Do-
kumente ändert sich nichts.

Kleine Kapitalgesellschaften
im Sinne des HGB können nach
wie vor von der Erleichterung
nach § 326 HGB Gebrauch ma-
chen, müssen also nur Bilanz
und Anhang einreichen und be-
kannt machen. Der Anhang
(kleiner Kapitalgesellschaften)

braucht die Gewinn- und Ver-
lustrechnung betreffenden An-
gaben nicht zu enthalten. Die
Einstufung als klein, mittelgroß
oder groß hängt nach § 267
HGB grundsätzlich davon ab,
ob zwei von drei Größenkri-
terien (Bilanzsumme, Umsatz-
erlöse und Arbeitnehmerzahl)
überschritten werden.

§ 267 Abs. 1 HGB: Kleine
Kapitalgesellschaften sind sol-
che, die mindestens zwei der drei
nachstehenden Merkmale nicht
überschreiten:
1. 4.015.000 Euro Bilanzsum-

me nach Abzug eines auf der
Aktivseite ausgewiesenen
Fehlbetrages.

2. 8 030 000 Euro Umsatzerlöse
in den zwölf Monaten vor
dem Abschlussstichtag.

3. Im Jahresdurchschnitt fünf-
zig Arbeitnehmer.

Für mittelgroße Kapitalge-
sellschaften gelten die Erleich-
terungen des § 327 HGB, d. h.
eine Bilanz nach Maßgabe der
Regelungen für kleine Kapital-
gesellschaften, aber angereichert
um Zusatzinformationen, sowie
der Anhang unter Auslassung
verschiedener Angaben nach
§ 285 HGB.

§ 267 Abs. 2 HGB: Mittel-
große Kapitalgesellschaften sind
solche, die mindestens zwei der
drei in § 267 Abs. 1 bezeichne-
ten Merkmale überschreiten
und jeweils mindestens zwei der
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drei nachstehenden Merkmale
nicht überschreiten:
1. 16.060.000 Euro Bilanzsum-

me nach Abzug eines auf der
Aktivseite ausgewiesenen
Fehlbetrages.

2. 32.120.000 Euro Umsatz-
erlöse in den zwölf Monaten
vor dem Abschlussstichtag.

3. Im Jahresdurchschnitt 250
Arbeitnehmer.

Große Gesellschaften haben
demgegenüber sämtliche in
§ 325 HGB genannten Unter-
lagen (Jahresabschluss, Lagebe-
richt, Bericht des Aufsichtsrats,
Ergebnisverwendungsbeschluss
usw.) offen zu legen.

Der Betreiber des elektroni-
schen Bundesanzeigers hat dann
den Jahresabschluss (zusammen
mit den weiteren in § 325 HGB
genannten Unterlagen) an das
Unternehmensregister zur Ein-
stellung in das Unternehmens-
register zu übermitteln. Als of-
fenlegungspflichtiges Unterneh-
men trifft das Unternehmen
in Bezug auf das neu geschaf-
fene Unternehmensregister
also keine weitergehende
Übermittlungs- oder Offen-
legungspflicht, es hat ledig-
lich die vorgesehene Jahres-
gebühr für die Führung des
Unternehmensregisters in
Höhe von 5 € (kleine Gesell-
schaften) bzw. 10 € (mittel-
große und große Gesellschaf-
ten) zu entrichten (für kapital-
marktorientierte Kapitalge-
sellschaften gelten insoweit
Besonderheiten).

Was die Art der Einrei-
chung betrifft, schreibt das
EHUG eine elektronische
Einreichung vor; für eine
Übergangszeit von drei Jah-
ren wird durch eine Rechts-
verordnung des Bundesminis-
teriums der Justiz jedoch noch
eine Papier-Einreichung zuge-
lassen.

Für die elektronische Einrei-
chung bietet die Bundesanzeiger
Verlagsgesellschaft einen leich-
ten und komfortablen Über-
mittlungsweg über ein Upload-
Verfahren via Internet an, wobei
der Einzelne wählen kann zwi-
schen den Datenformaten Word,
RTF, Excel und einem XML-
Format auf der Grundlage der
deutschen XBRL-Taxonomie
(German GAAP Version 2.0).
Speziell für letzteres wird der
Verlag noch ein Tool (Software-
programm) zur Erstellung des
geforderten XML-Formats zur
Verfügung stellen.

Da der Bearbeitungsaufwand
beim Bundesanzeiger je nach
gelieferten Datenformaten sehr
unterschiedlich ist, hängt die
Höhe des Veröffentlichungsent-
geltes vom Anlieferungsformat
ab. Papier-Anlieferung erfordert
z. B. immer eine Neuerfassung
mit sich anschließendem Aus-
zeichnungs- und Korrekturauf-
wand. Die Einzelheiten der

Preisgestaltung sind im Internet
unter www. ebundesanzeiger.de
dargestellt.

Bezüglich des Zeitpunkts der
Offenlegung bleibt es grundsätz-
lich bei der Maximalfrist von 12
Monaten nach dem Abschluss-
stichtag. Entspricht das Geschäfts-
jahr – wie in den meisten Fällen
– dem Kalenderjahr, ist der Ab-
schluss für das Geschäftsjahr
2006 also spätestens bis zum
Ende des Jahres 2007 einzurei-
chen und bekannt zu machen.

Eine kürzere Einreichungs-
frist von vier Monaten gilt für die
kapitalmarktorientierten Kapi-
talgesellschaften. Hierunter fal-
len nicht nur börsennotierte Un-
ternehmen, sondern auch solche,
die andere Wertpapiere (etwa
Schuldverschreibungen) bege-
ben haben, die an einem organi-
sierten Markt gehandelt werden.

Überprüfung und
Sanktionierung

Im bisherigen Verfahren waren
durch die schwache Sanktionie-
rung Verstöße gegen die Offen-
legungspflichten weitgehend fol-
genlos. Untersuchungen bei ver-
schiedenen Registergerichten
zeigen, dass die Mehrheit der
publizitätspflichtigen Unterneh-
men in der Vergangenheit nicht
publiziert hat.

Verstöße gegen die Offenle-
gungspflicht werden auch zu-
künftig mit der Festsetzung eines
Ordnungsgeldes zwischen (un-
verändert) 2.500 € und 25.000
€ geahndet. Zukünftig wird von
Amts wegen durchgängig ge-
prüft, ob die Unternehmen ihren
bestehenden Veröffentlichungs-
pflichten nachgekommen sind.
Im Falle einer unterlassenen oder
unvollständigen Offenlegung ist
nach der im EHUG vorgesehe-
nen Regelung das Verfahren von
Amts wegen einzuleiten, ohne
dass es noch – wie bisher – eines
Antrags bedarf.
weiter nächste Seite >>



Neu und wichtig in diesem Zusammen-
hang ist auch, dass dem Betreiber des elek-
tronischen Bundesanzeigers durch das
EHUG (§ 329 HGB n.F.) die Pflicht auf-
erlegt wird, die fristgerecht und vollständi-
ge Einreichung der Unterlagen zu prüfen
und dem Bundesamt Verstöße zu melden.

Für die Prüfung werden ihm von den
Bundesländern bzw. Registergerichten die
notwendigen Informationen über die in dem
Register eingetragenen offenlegungspflich-
tigen Unternehmen zur Verfügung gestellt.
Geprüft wird dabei insbesondere auch, ob
die Gesellschaften größenabhängige Erlei-
chterungen des Umfangs der Offenlegung
in Anspruch genommen haben. Sollten hier
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass solche
Erleichterungen zu Unrecht beansprucht
wurden, kann der elektronische Bundesan-
zeiger die Mitteilung der Umsatzerlöse und
der durchschnittlichen Zahl der Arbeitneh-
mer oder Angaben zur Eigenschaft als Ka-
pitalgesellschaft nach § 327a HGB n. F. ver-
langen. Werden diese Kennzahlen bzw. An-
gaben nicht fristgerecht mitgeteilt, gelten
die Erleichterungen als zu Unrecht in An-
spruch genommen. Auch kann künftig das
Ordnungsgeldverfahren gegen die offenle-

gungspflichtige Gesellschaft selbst durch-
geführt werden und nicht nur gegen ihre
Organmitglieder, die die Offenlegungs-
pflicht verletzt haben, also z. B. gegen die
Geschäftsführer einer GmbH.

Zwar muss auch weiterhin dem Unter-
nehmen bei einem Verstoß gegen die Of-
fenlegungspflicht zunächst die Festsetzung
eines Ordnungsgeldes angedroht werden,
so dass immer noch die Möglichkeit besteht,
die Offenlegung ohne Ordnungsgeldfest-
setzung nachzuholen.

Wesentliche Änderungen im Verfahren
liegen darin, dass die Verfolgung des Ver-
stoßes zentral über das Bundesamt für Justiz
in Bonn erfolgt und dass nach § 335 Abs.
3 HGB n. F. bereits mit der Androhung des
Ordnungsgeldes den Beteiligten die Verfah-
renskosten aufgegeben werden (50 Euro).
Diese können bei mehreren Beteiligten (Un-
ternehmen und mehrere offenlegungspflich-
tige Organmitglieder) mehrfach anfallen.

Wird die Offenlegungspflicht nicht in-
nerhalb von sechs Wochen nach Androhung
des Ordnungsgeldes erfüllt oder die Unter-
lassung mittels eines Einspruchs gerecht-

fertigt, ist das Ordnungsgeld vom Bundes-
amt festzusetzen.

Das Verfahren ist im Übrigen dann nicht
abgeschlossen, sondern kann und wird sich
mit jeweils erneuter Ordnungsgeldandro-
hung (Verfahrenskosten) und erneuter Ord-
nungsgeldfestsetzung solange wiederholen,
bis die Pflicht erfüllt ist oder die Unter-
lassung gerechtfertigt wird. Angesichts die-
ser Ausgestaltung ist davon auszugehen, dass
– anders als bisher – Verstöße gegen die Of-
fenlegungs- und Bekanntmachungspflicht
grundsätzlich geahndet werden.

Grundsätzlich wird oder werden die mit
der Erstellung der Bilanz beauftragten Be-
rater auch für die Veröffentlichung im Bun-
desanzeiger Sorge tragen. Zumindest aber
sollten die Berater den Firmen die für eine
Veröffentlichung benötigten Unterlagen
(im Falle einer kleinen Kapitalgesellschaft
also Bilanz und Anhang) zur Verfügung stel-
len, damit spätestens bei Androhung einer
Geldbuße die Veröffentlichung innerhalb
der gesetzten Frist nachgeholt werden kann.

Weitere Informationen unter www.
ebundesanzeiger.de ◆◆
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Sonderabschreibungen im
Jahr der Betriebseröffnung

Ohne Bildung einer An-
sparrücklage – hier „Photo-
voltaikanlage“

Der Bundesfinanzhof (BFH)
hat mit Urteil vom 17.5.2006
entgegen der bisherigen Verwal-
tungsauffassung entschieden,
dass ein Steuerpflichtiger Son-
derabschreibungen für im Jahr
der Betriebseröffnung ange-
schaffte oder hergestellte be-
günstigte Wirtschaftsgüter auch
dann in Anspruch nehmen
kann, wenn er kein Existenz-
gründer ist und wenn er keine
Ansparrücklage bilden konnte.

Im Urteilsfalle eröffnete ein
Steuerpflichtiger einen Gewer-
bebetrieb mit dem Gegenstand
„Stromerzeugung“. Diese erfolg-
te über eine Photovoltaikanlage.
Auf die (Netto-)Anschaffungs-

kosten nahm er „Sonderabschrei-
bungen“ in Höhe von 20 % vor.  

Nach einem Beschluss der
obersten Finanzbehörden des
Bundes und der Länder ist das
o. a. BFH-Urteil in allen ver-
gleichbaren offenen Fällen anzu-
wenden. Eine zeitliche Anwen-
dungsbeschränkung auf Fest-
stellungs- bzw. Veranlagungs-
zeiträume vor Inkrafttreten der
Regelungen im Einkommen-
steuergesetz vor dem 1.1.2003
besteht nicht. ◆◆



Vom Geschäftsführer einer
Kapitalgesellschaft wird persön-
licher Einsatz erwartet. Seine Tä-
tigkeit soll ergebnisbestimmt
sein. Als Gegenleistung erhält er
i. d. R. ein deutlich höheres Ge-
halt bzw. eine bessere finanziel-
le Gesamtausstattung als die
übrigen Mitarbeiter.

Die Vereinbarung von Über-
stunden verträgt sich nach der
Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) nicht mit die-
ser besonderen Stellung des Ge-
schäftsführers. Ist der Geschäfts-
führer zugleich auch Gesell-
schafter und erhält er zusätzlich
zum Festgehalt auch Zuschläge
für Sonn-, Feiertags- und Nacht-
arbeit, ist die Zahlung derartiger
Zuschläge regelmäßig als ver-
deckte Gewinnausschüttung
(vGA) zu beurteilen. Nach der
neueren Rechtsprechung des
BFH kann im Einzelfall eine
vGA allerdings zu verneinen
sein, wenn die Vereinbarung dem
betriebsinternen Fremdvergleich
standhält. 

In einer aktuellen Entschei-
dung vom 13.12.2006 nimmt
der BFH zu der Frage ausführ-
lich Stellung, ob die Zuschläge
für Sonn-, Feiertags, Mehr- und
Nachtarbeit an einen als leiten-
den Angestellten tätigen Min-
derheitsgesellschafter als vGA
bei den Einkünften aus Kapital-
vermögen oder als steuerfreie
Einnahmen aus nicht selbststän-
diger Arbeit zu qualifizieren
sind.

Eine vertraglich eindeutig
festgelegte Arbeitszeitregelung,
die neben der wöchentlichen Ar-
beitzeit auch Beginn und Ende
der täglichen Arbeitszeit regelt,
ist nicht erforderlich, um die ge-

setzlichen Voraussetzungen für
die Steuerfreiheit der Zuschläge
zu erfüllen. Im Rahmen der Ge-
samtwürdigung ist jedoch zu
prüfen, ob auch für andere Ar-
beitnehmer der GmbH Zuschlä-
ge gezahlt wurden. Von Bedeu-
tung ist ferner, ob im Einzelfall
eine beherrschungsähnliche Si-
tuation entstehen kann, da ein
Mehrheitsgesellschafter und ein
Minderheitsgesellschafter gleich-
gelagerte Interessen haben könn-
ten. 

Da im Streitfall die leitende
Angestellte nicht nur selbst Ge-
sellschafterin, sondern auch
Ehefrau des Mehrheitsgesell-
schafters war, kann es sich bei
den Zuschlägen auch um einen
Vermögensvorteil an eine dem
Mehrheitsgesellschafter naheste-
hende Person handeln. In die-
sem Fall ist die vGA bei den Ein-
künften des Ehemanns (Mehr-
heitsgesellschafters) zu berück-
sichtigen. ◆◆

Termine Recht + Ausbildung 15
FORUM 3/2007

Sonntags-, Feiertags-, Mehr- und Nachtarbeit

Zuschläge als verdeckte
Gewinnausschüttung



Der Tod tritt in aller Regel plötzlich und
unerwartet ein. Ist die Unternehmensnach-
folge nicht oder nur unzureichend geregelt,
kann dies ein Unternehmen in die Krise
stürzen.

Ein GmbH-Gesellschafter sollte sich da-
her rechtzeitig im voraus Gedanken machen,
wie und an wen er sinnvollerweise seine
Anteile an der Gesellschaft überträgt. Nur
so kann er einen reibungslosen Übergang
nach seinem Tode gewährleisten und damit
den Fortbestand der GmbH sichern. Denn
nicht jeder Erbe ist auch geeigneter GmbH-
Gesellschafter.

GmbH-Gesellschaftsanteile sind frei ver-
erblich und übertragbar. Regelt also der Ge-
sellschaftsvertrag die Nachfolge ausnahms-
weise nicht, gehen die Anteile mit dem Tod
des Gesellschafters auf dessen Erben über.
Sind mehrere Erben vorhanden, erben diese
die Gesellschaftsanteile gemeinschaftlich.
Die Erben bilden also eine sog. Gesamt-

handsgemeinschaft. Das bedeutet, die Mit-
erben können ihre Rechte aus dem Gesell-
schaftsanteil nur gemeinschaftlich ausüben.

Im Interesse der Gesellschaft kann es
sinnvoll sein, die gesetzliche Nachfolge-
regelung zu beschränken. Das kann z. B.
der Fall sein, wenn die Gesellschafter ver-
hindern wollen, dass die Erben eines Ge-
sellschafters in die Gesellschafterstellung
nachrücken. Hier helfen vor allem zwei Ar-
ten von Regelungen im Gesellschaftsvertrag.

Die Gesellschafter können im Gesell-
schaftsvertrag eine Einbeziehungsklausel
vereinbaren. Danach sind die übrigen Ge-
sellschafter berechtigt, den Anteil des Erb-
lassers einzuziehen, wenn dieser verstirbt.
Die Einziehung muss zwingend im Gesell-
schaftsvertrag geregelt sein. Sonst ist eine
spätere Einbeziehung gesetzlich ausge-
schlossen. Soll die Einziehung darüber
hinaus ohne Zustimmung der Erben als sog.
Zwangseinziehung möglich sein, müssen

die einzelnen Voraussetzungen, unter denen
die Einziehung erfolgen soll, gesellschafts-
vertraglich festgelegt sein.

Wollen die GmbH-Gesellschafter kon-
kret die Wahl der Personen des Nachfolgers
beeinflussen, kann eine Abtretungsklausel
in den Gesellschaftsvertrag aufgenommen
werden. Danach sind die Erben des verstor-
benen Gesellschafters, die nicht Gesellschaf-
ter werden sollen, verpflichtet, den Gesell-
schaftsanteil im Erbfall an den vorgesehe-
nen Nachfolger abzutreten. Wie bei der Ein-
ziehungsklausel fällt der Gesellschaftsanteil
bis zur Abtretung zunächst in den Nachlass.
Die Erben können also bis dahin frei über
den Gesellschaftsanteil verfügen. Rein
rechtlich haben sie daher in dieser Zeit die
Möglichkeit, die vorgesehene Nachfolge zu
verhindern.

Weitere Informationen finden Sie im
internen Teil unter www.handwerk-
direkt.de/Steuerrecht ◆◆
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Regelung für den Todesfall

Das Erbe des GmbH-Gesellschafters



Geht ein Betrieb oder Be-
triebsteil gemäß § 613a BGB
von einem Betriebsinhaber auf
einen neuen Inhaber über, tritt
dieser neue Inhaber kraft Geset-
zes in die Rechte und Pflichten
aus den im Zeitpunkt des Be-
triebsübergangs bestehenden Ar-
beitsverhältnissen ein. Der Be-
triebsübernehmer wird damit
neuer Arbeitgeber der betroffe-
nen Arbeitnehmer. Gemäß §
613a Abs. 5 BGB muss der bis-
herige oder der neue Betriebsin-
haber die betroffenen Arbeit-
nehmer vor dem Übergang in
Textform unterrichten über den
Zeitpunkt oder den geplanten
Zeitpunkt des Übergangs, den
Grund für den Übergang, die
rechtlichen, wirtschaftlichen
und sozialen Folgen des Über-
gangs für die Arbeitnehmer und
die hinsichtlich der Arbeitneh-
mer in Aussicht genommenen
Maßnahmen.

Im Rahmen des Betriebs-
übergangs kann der Arbeitneh-
mer gem. § 613a Abs. 6 Satz 1
BGB dem Übergang seines Ar-
beitsverhältnisses auf den Be-
triebsübernehmer schriftlich wi-
dersprechen. Grundsätzlich ist
der Widerspruch nur innerhalb
der Monatsfrist nach Zugang
der Unterrichtung wirksam. Al-
lerdings setzt eine unterbliebe-
ne bzw. nicht ordnungsgemäße
Unterrichtung die Frist nicht in
Gang.

In seinem Urteil vom
13.7.2006 – 8 AZR 305/05 –
hat sich das Bundesarbeits-
gericht mit dem Umfang der
Unterrichtungspflicht nach
§ 613a Abs. 5 BGB auseinan-
dergesetzt und konkretisiert,

welche Anforderungen an eine
ordnungsgemäße Unterrichtung
der Arbeitnehmer zu stellen
sind.

1. Formale Anforderungen an
die Unterrichtungspflicht

Der Arbeitgeber hat den Arbeit-
nehmer aufgrund des § 613a
Abs. 5 BGB so zu informieren,
dass jener sich über die Person
des Übernehmers und über die
in § 613a Abs. 5 BGB genann-
ten Umstände einen Überblick
schaffen kann. Dabei reicht eine
standardisierte Unterrichtung
aus. Der Inhalt der Unterrich-
tung richtet sich nach dem
Kenntnisstand des Veräußerers
und Erwerbers zum Zeitpunkt
der Unterrichtung. Die erteilten
Informationen müssen inhalt-
lich zutreffend sein. Die ord-
nungsgemäße Durchführung
der Unterrichtung kann vom
Gericht überprüft werden. Der
Veräußerer und der Erwerber
sind für die Erfüllung der Un-
terrichtungspflicht darlegungs-
und beweispflichtig. Entspricht
eine Unterrichtung zunächst
formal den Anforderungen des
§ 613a Abs. 5 BGB und ist sie
nicht offensichtlich fehlerhaft,
so ist es Sache des Arbeitneh-
mers, den Mangel näher darzu-
legen. Hierzu ist er im Rahmen
einer abgestuften Darlegungslast
nach § 138 Abs. 3 ZPO ver-
pflichtet. Diese Einwände kön-
nen dann entsprechend entkräf-
tet werden.

2. Inhalt der Unterrichtungs-
pflicht

Der Betriebsübernehmer muss
grundsätzlich mit der Firmen-
bezeichnung und Anschrift be-
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Unterrichtungspflicht
der Arbeitnehmer bei

Betriebsübergang

weiter nächste Seite >>



Editorial
FORUM 3/2007

Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine18

nannt werden, sodass er identi-
fizierbar ist. Erforderlich ist
zudem eine Unterrichtung über
den Gegenstand des Betriebs-
übergangs, also welcher Teil auf
den Erwerber übergehen soll.
Weiterhin muss über den Zeit-
punkt des Übergangs unterrich-
tet werden.

Auch der Grund des Betriebs-
übergangs muss ausreichend
benannt werden. Mit Grund ist
in erster Linie die Angabe des
Rechtsgrundes, wie z. B. Kauf-
vertrag oder Pachtvertrag, ge-
meint. Darüber hinaus müssen
dem Arbeitnehmer die unter-
nehmerischen Gründe für den
Betriebsübergang schlagwort-
artig mitgeteilt werden. Dies gilt
auch für die rechtlichen Folgen
des Betriebsübergangs.

Die rechtlichen Folgen um-
fassen einen Hinweis auf den

Eintritt des Übernehmers in die
Rechte und Pflichten aus dem
bestehenden Arbeitsverhältnis,
auf die Gesamtschuldnerschaft
des Übernehmers und des Ver-
äußerers nach § 613a Abs. 2 und
grundsätzlich auch auf die kün-
digungsrechtliche Situation.

Auch über die Anwendbar-
keit tariflicher Normen und die
Frage, inwieweit beim Veräu-
ßerer geltende Tarifverträge und
Betriebsvereinbarungen durch
beim Erwerber geltende Tarif-
verträge abgelöst werden, ist zu
informieren. Dabei ist keine
konkrete Bezeichnung einzelner
Tarifverträge oder Betriebsver-
einbarungen nötig, da sich der
Arbeitnehmer selbst erkundigen
kann. Notwendig ist aber ein
Hinweis darauf, ob die Normen
kollektivrechtlich oder indivi-
dualrechtlich fortwirken. Die
Hinweise über die rechtlichen
Folgen sind präzise darzustellen
und dürfen keinen Fehler ent-
halten.

Die ordnungsgemäße Unter-
richtung muss nach den Ausfüh-

rungen des BAG die folgenden
Angaben enthalten:
> Firmenbezeichnung und An-

schrift des Betriebsüberneh-
mers

> Gegenstand des Betriebs-
übergangs

> Zeitpunkt des Betriebsüber-
gangs

> Grund für den Betriebsüber-
gang im Sinne des § 613a
Abs. 5 Nr. 2 und schlagwort-
artige Schilderung der dem
Betriebsübergang zugrunde
liegenden Umstände (Moti-
ve)

> Die rechtlichen, wirtschaftli-
chen und sozialen Folgen des
Übergangs für die Arbeitneh-
mer (insb. Haftungsverhält-
nisse, Übernahme der Rechte

und Pflichten durch den Er-
werber, Fortgeltung der kol-
lektivvertraglichen Regelun-
gen ggf. auf kollektiv- oder
individualrechtlicher Ebene
bzw. Ablösung durch andere
kollektivrechtliche Vereinba-
rungen, kündigungsrechtli-
che Situation, Hinweis auf
Sekundärfolgen wie Abfin-
dungen aus Sozialplänen,
wenn unternehmerische
Konzepte bereits bestehen
oder Verhandlungen mit dem
Betriebsrat aufgenommen
worden sind)

Für weitere Fragen steht die
Rechtsabteilung der Kreishand-
werkerschaft jederzeit zur Ver-
fügung. ◆◆



In den meisten schriftlichen
Bauverträgen wird geregelt, dass
die Leistung des Auftragnehmers
förmlich abzunehmen ist (also
mittels Abnahmeprotokoll).
Gleichwohl kommt es häufig
vor, dass die Abnahme unter-
bleibt. Ein denkbarer Grund
kann sein, dass die förmliche
Abnahme schlichtweg verges-
sen wird.

Hierzu hat der Bundes-
gerichtshof schon vor längerer
Zeit entschieden, dass eine von
beiden Seiten vergessene Abnah-
me nicht nach Monaten dann
plötzlich zum Nachteil des Auf-
tragnehmers gegen die Fälligkeit
seines Werklohnes eingewandt
werden kann. In einem solchen
Fall würde der Auftraggeber sich
treuwidrig verhalten.
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Fiktive Abnahme der
Bauleistung durch
Schlussrechnung

In einem jetzt vom Kammer-
gericht Berlin entschiedenen Fall
(Az.: 7 U 247/05) war die förm-
liche Abnahme ebenfalls im
Bauvertrag vereinbart. Ohne
dass diese dann durchgeführt
wurde, schickte der Auftragneh-

mer nach mangelfreier Fertig-
stellung seiner Leistung einige
Tage später die Schlussrech-
nung, ohne eben seinerseits die
förmliche Abnahme zu verlan-
gen.

Nachdem der Auftraggeber
monatelang nicht zahlte, hat ihn
der Auftragnehmer schließlich
verklagt. Im Prozess wendet der
Auftraggeber dann ein, die
Rechnung sei mangels Abnahme
nicht fällig. Das Kammergericht
Berlin hielt die Übersendung der
Schlussrechnung, die im übri-
gen gleichzusetzen ist mit einer
Fertigstellungsmitteilung, je-
doch für ausreichend und sah
die Abnahme 12 Tage später als
automatisch eingetreten (§ 12
Nr. 5 VOB/B). Der Auftrag-
nehmer hat durch die Übersen-
dung der Schlussrechnung ohne
Antrag auf förmliche Abnahme
und durch sein Verhalten in den
Folgemonaten zu erkennen
gegeben, dass er auf die förmli-
che Abnahme keinen Wert legt. 

Hätte nun der Auftraggeber
seinerseits Interesse an der ur-
sprünglich vereinbarten förmli-
chen Abnahme gehabt, hätte er
hierzu spätestens innerhalb der
12-Tages-Frist seinerseits einen
Termin anberaumen müssen.
Der spätere Einwand auf die un-
terlassene Abnahme sei vielmehr
dahin zu werten, dass die Partei-
en übereinstimmend und schlüs-
sig (konkludent) von der ur-
sprünglich vereinbarten förmli-
chen Abnahme abgesehen hät-
ten, um es bei der formlosen Ab-
nahme zu belassen. ◆◆



Das beschäftigungspolitisch wichtige
Rechtsinstitut der Altersbefristung war im
Anschluss an die Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofes und des Bundes-
arbeitsgerichtes entfallen. Der Gesetzgeber
hat nunmehr im Rahmen des Gesetzes zur

Verbesserung der Beschäftigungschancen
älterer Menschen die lange überfällige Er-
satzregelung vorgelegt, die europarechtli-
chen Vorgaben genügen soll. Das Gesetz ist
am 24.4.2007 im Bundesgesetzblatt veröf-
fentlicht worden. Die neue Regelung ist am

1.5.2007 in Kraft getreten. Sie lautet wie
folgt:

„Die kalendermäßige Befristung eines
Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sach-
lichen Grundes ist bis zur Dauer von 5 Jah-
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Sonderkündigungsschutz
für Schwerbehinderte

Schwerbehinderte Menschen haben auf-
grund gesetzlicher Vorschriften (SGB IX)
eine ganze Reihe von besonderen Schutz-
rechten. Eines davon ist ein besonderer
Kündigungsschutz für Schwerbehinderte,
die länger als 6 Monate im Betrieb beschäf-
tigt sind.

Der besondere Kündigungsschutz be-
inhaltet vor allem (§ 85 ff. SGB IX):
> Einer Kündigung des Schwerbehinder-

ten muss das Integrationsamt (früher
Hauptfürsorgestelle) vorher zustimmen.
Ohne vorherige Zustimmung ist eine
ausgesprochene Kündigung unwirksam.

> Die Kündigungsfrist für eine ordentli-
che Kündigung beträgt mindestens 4
Wochen (dies gilt selbst dann, wenn ei-
gentlich eine kürzere tarifliche Frist zur
Anwendung käme).

Der Sonderkündigungsschutz gilt unab-
hängig von der Betriebsgröße (also auch in
Kleinbetrieben, die sonst nicht dem Kündi-
gungsschutz unterliegen) und nicht nur für
Schwerbehinderte (Behinderungsgrad 50 %
und mehr), sondern auch für Schwerbehin-
derten „gleichgestellte“ Menschen (Behin-
derungsgrad 30 – 50 %).

In der Vergangenheit gab es immer wie-
der Rechtsunsicherheiten, ab wann der ge-
setzliche Sonderkündigungsschutz denn
eingreift. Reicht das Vorhandensein der Be-
hinderung, muss sie anerkannt sein, muss
es der Arbeitgeber wissen?

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat
nunmehr eine gewisse Klarstellung in der
Gesetzesauslegung geschaffen (Urteil vom
1.3.2007, Az.: 2 AZR 217/06):

Der Arbeitnehmer erhält den Sonder-
kündigungsschutz dann, wenn zum Zeit-
punkt des Zugangs des Kündigungsschrei-
bens der Arbeitnehmer als Schwerbehin-
derter/Gleichgestellter anerkannt ist oder
aber der Antrag auf Anerkennung/Gleich-
stellung mindestens 3 Wochen vor Kündi-
gungszugang gestellt wurde.

Damit wird erfreulicherweise etwas mehr
Rechtssicherheit geschaffen. Vorbehaltlich
der noch nicht vorliegenden schriftlichen
Urteilsbegründung scheint das BAG aber
nur allein auf die rechtzeitige Antragstellung
des Arbeitnehmers abzustellen und nicht
darauf, ob der Arbeitgeber Kenntnis von
dem Antrag oder der Feststellung der
Schwerbehinderteneigenschaft oder Gleich-
stellung hat. Dies bleibt aus betriebsprak-
tischer Sicht unbefriedigend. ◆◆

Die neue Altersbefristung seit 1.5.2007

Befristung von Arbeitsverträgen
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ren zulässig, wenn der Arbeit-
nehmer bei Beginn des befriste-
ten Arbeitsverhältnisses das 52.
Lebensjahr vollendet hat und
unmittelbar vor Beginn des be-
fristeten Arbeitsverhältnisses
beschäftigungslos im Sinne des
§ 119 Abs. 1 Nr. SGB III gewe-
sen ist, Transferkurzarbeitergeld
bezogen oder an einer öffentlich
geförderten Beschäftigungsmaß-
nahme nach dem SGB II bzw.
SGB III teilgenommen hat. Bis
zu der Gesamtdauer von 5 Jah-
ren ist auch die mehrfache Ver-
längerung des Arbeitsvertrages
zulässig.“

Unternehmen können da-
nach nur unter folgenden Voraus-
setzungen von der Altersbefris-
tung gemäß  § 14 Abs. 3 TzBfG
n.F. Gebrauch machen: 
> Der Arbeitnehmer muss bei

Beginn des befristeten Ar-
beitsverhältnisses das 52.
Lebensjahr vollendet haben,

> die Befristungsdauer darf die
Maximaldauer von 5 Jahren
nicht überschreiten,

> der Arbeitnehmer muss un-
mittelbar vor Beginn der be-
fristeten Beschäftigung min-
destens 4 Monate
● beschäftigungslos (§ 119

Abs. 1 Nr. 1 SGB III) ge-
wesen sein,

● Transferkurzarbeitergeld
bezogen oder

● an einer öffentlich geför-
derten Beschäftigungs-
maßnahme nach SGB II
bzw. SGB III teilgenom-
men haben,

> mehrfache Verlängerungen

des Ausgangsarbeitsvertrages
sind zulässig.

Ein Merkblatt zu dem The-
ma Altersbefristung finden Sie
unter www.handwerk-direkt.de
im internen Teil im Ordner
Arbeitsrecht. ◆◆

Präqualifikation für öf-
fentliche Bauaufträge ge-
mäß VOB/A § 8 (2) Koopera-
tionsvereinbarung mit der
Zertifizierung Bau e.V.

Wir möchten nochmals da-
rauf  hinweisen, dass wir im Rah-
men unserer Kooperationsver-
einbarung mit der Zert.Bau in
Berlin als Ansprechpartner vor
Ort für Sie die Präqualifikation
durchführen können.

Zu diesem Zweck haben wir
im internen Teil unserer Inter-
netanwendung unter www.hand
werk-direkt.de in dem Ordner
Kreishandwerkerschaft unter
Präqualifikation alle wesentli-
chen Informationen zum Down-
load für Sie bereitgestellt. 

Bei Rückfragen steht Ihnen in
unserem Hause Frau Kraft unter
der Telefonnummer (0 22 02)
93 59 25 zur Verfügung. ◆◆

Präqualifikation

Zertifizierung
in unserem Haus



Formell ordnungsgemäß ist eine Be-
triebskostenabrechnung, wenn sie eine ge-
ordnete Zusammenstellung der Einnahmen
und Ausgaben enthält. Soweit keine beson-
deren Abreden getroffen sind, sind in die
Abrechnung bei Gebäuden mit mehreren
Wohneinheiten regelmäßig folgende Min-
destangaben aufzunehmen: eine Zusam-
menstellung der Gesamtkosten, die Angabe
und Erläuterung der zugrunde gelegten
Verteilerschlüssel, die Berechnung des
Anteils des Mieters und der Abzug seiner
Vorauszahlungen. 

Die Abrechnung ist dem Mieter spä-
testens bis zum Ablauf des zwölften Mo-
nats nach Ende des Abrechnungszeit-
raums mitzuteilen. Nach Ablauf dieser
Frist ist die Geltendmachung einer Nach-
forderung bei Wohnraummiete gemäß

§ 556 BGB durch den Vermieter ausge-
schlossen, es sei denn, der Vermieter hat die
verspätete Geltendmachung nicht zu ver-
treten. Diese Abrechnungsfrist wird nur mit
einer formell ordnungsgemäßen Abrech-
nung gewahrt. Lediglich inhaltliche Fehler
können auch nach Fristablauf korrigiert
werden. Die Fälligkeit einer Nachzahlung
setzt den Zugang einer ordnungsgemäßen
Abrechnung voraus.

Zu der Angabe von Gesamtkosten, die
nicht umlagefähig sind, entschieden die
Richter des Bundesgerichtshofs: „Eine for-
mell ordnungsgemäße Betriebskostenab-
rechnung setzt voraus, dass dem Mieter
auch dann die Gesamtkosten einer berech-
neten Kostenart mitgeteilt werden, wenn
einzelne Kostenteile nicht umlagefähig sind;
dem Mieter muss ersichtlich sein, ob und
in welcher Höhe nicht umlagefähige Kosten
vorab abgesetzt worden sind.“

Es genügt nicht, nur die insoweit schon
bereinigten Kosten mitzuteilen. Fehlt es an
einer solchen Offenlegung, liegt ein for-
meller Mangel der Abrechnung vor, der zu
ihrer Unwirksamkeit führt. Zieht sich der
Fehler durchgängig durch die Abrechnung,
ist sie insgesamt nicht formell ordnungs-
gemäß. ◆◆
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» MARVIC Limited
Leichlingen, Innung für Metalltechnik

» Iris Sam
Bergisch Gladbach, Friseurinnung

» Christine Kirchner
Wermelskirchen, Friseurinnung

» Thomas Latschan
Bergisch Gladbach, Elektroinnung

» Thorsten Nowak
Bergneustadt, Kraftfahrzeuginnung

» Rene Schott
Bergisch Gladbach, Friseurinnung

» Michael Jens Kiesewalter
Rösrath, Baugewerksinnung

» Heinz Mittler
Morsbach, Kraftfahrzeuginnung

» Peter Stahlhacke GmbH
Gummersbach, Kraftfahrzeuginnung

» Dirk Marx
Lindlar, Kraftfahrzeuginnung

» Karl Paul Hollain
Kürten, Maler und Lackiererinnung

Neue Innungsmitglieder

Anforderungen an eine formell ordnungs-
gemäße Betriebskostenabrechung
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Betriebsjubiläen
50 JAHRE
» Holzbau Hamacher GmbH 2.6.2007

Overath, Baugewerksinnung

25 JAHRE
» Johannes Spiegel 25.6.2007

Kürten, Dachdeckerinnung

» Detlef Funke 29.6.2007
Overath, Elektroinnung

» Nerger + Schilling, 13.7.2007
Elektro-, Radio- und Fernsehgeräte GmbH
Leverkusen, Elektroinnung

» F + S Fahrzeugteile und Service GmbH 27.7.2007
Leverkusen, Kraftfahrzeuginnung

Arbeitnehmerjubiläen
25 JAHRE
» Manfred Dörper 8.3.2007

in Firma Heinrich Strünker Bauunternehmung GmbH,
Bergisch Gladbach, Baugewerksinnung

Runde Geburtstage
» Kurt Troempert 9.6.2007 65 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Bäckerinnung

» Jürgen Arnold 26.6.2007 60 Jahre
stellv. Obermeister der Kraftfahrzeuginnung

» Volker Steffens 15.7.2007 50 Jahre
Obermeister der Friseurinnung

» Hans Eicker 20.9.2006
Bergisch Gladbach, Innung für Raumausstatter-
und Bekleidungshandwerke

» Heinz Bormacher 17.7.2007
Leverkusen, Fleischerinnung

» Josef Wester 19.7.2007
Leverkusen, Innung für Metalltechnik

» Hans Krämer 25.7.2007
Overath, Baugewerksinnung

Goldene Meisterbriefe
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Wir trauern um unseren Ehrenkreishandwerksmeister

Dipl.-Bauingenieur 

Josef Traut

der am 29. April 2007 im Alter von 86 Jahren verstorben ist.

Herr Traut war von 1969 bis 1989 Mitglied des Vorstandes der Baugewerksinnung Rhein-
Wupper/Leverkusen und von 1969 bis 1984 deren Obermeister.

Ab Mai 1973 war er stv. Kreishandwerksmeister und von 1979 bis 1990 Kreishandwerksmeister
der Kreishandwerkerschaft Leverkusen.

Darüber hinaus war Herr Traut von 1979 bis 1980 Vorstandsmitglied der Handwerkskammer
zu Köln und gehörte lange Jahre der Mitgliederversammlung dieser Organisation an.

Ein besonderes Augenmerk richtete Herr Traut auf die Ausbildung der Jugendlichen. Sein
Einsatz in den überbetrieblichen Ausbildungsstätten der Handwerkskammer zu Köln, des Verbandes
aber auch im eigenen Betrieb war vorbildlich.

Als Dank und Anerkennung für seine hervorragende, über jahrzehntelange ehrenamtliche
Tätigkeiten wurde Herr Traut am 30. März 1990 mit der Ehrenplakette der Kreishandwerkerschaft
Leverkusen ausgezeichnet.

Während seiner langjährigen Tätigkeit haben wir Herrn Josef Traut als einen hilfsbereiten,
freundlichen und liebenswerten Menschen schätzen und kennen gelernt. Er hatte stets ein offenes
Ohr für die Anliegen seiner Kolleginnen und Kollegen und hat ihnen während seiner Zeit als
Kreishandwerksmeister und Obermeister stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden. 

Wir werden Josef Traut nicht vergessen.

Kreishandwerkerschaft Rhein-Berg/Leverkusen 

Baugewerks-Innung Rhein-Berg/Leverkusen 

Bert Emundts
Kreishandwerksmeister

Rüdiger Otto
Obermeister

Heinz Gerd Neu
Hauptgeschäftsführer
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Wir trauern um unseren Ehrenobermeister

Karl Lausberg

der am 17. März 2007 im Alter von 84 Jahren verstorben ist.

Seit 1966 gehörte er dem Vorstand der Innung für Sanitär und Heizungstechnik für den
Rheinisch-Bergischen Kreis an. Von 1969 bis 1977 war er stellvertretender Obermeister und von
1977 bis 1995 deren Obermeister. 

Dem Vorstand der Kreishandwerkerschaft für den Rheinisch-Bergischen Kreis gehörte er von
1978 bis 1995 an. Lange Jahre bekleidete er das Amt des stellvertretenden Meisterbeisitzers im
Ausschuss für Lehrlingsstreitigkeiten. Ebenso war er über 15 Jahre Mitglied des Vorstandes von Haus
des Handwerks e.V. 

Während seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit haben wir Herrn Karl Lausberg als einen
hilfsbereiten, freundlichen und liebenswerten Menschen schätzen und kennen gelernt. Er hatte stets
ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Kollegen und hat Ihnen während seiner Zeit als Obermeister
stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Darüber hinaus hat er sich große Verdienste bei der Fusion
der Kreishandwerkerschaften des Rheinisch-Bergischen Kreises und Leverkusen zur heutigen
Kreishandwerkerschaft Rhein-Berg/Leverkusen erworben.

Wir werden Karl Lausberg nicht vergessen.

Kreishandwerkerschaft Rhein-Berg/Leverkusen 

Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Rhein-Berg/Leverkusen 

Bert Emundts
Kreishandwerksmeister

Udo Tang
Obermeister

Heinz Gerd Neu
Hauptgeschäftsführer
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6.6.2007, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler und Lackiererinnung

7.6.2007, 11.00 bis 16.00 Uhr; 9.6.2007, 10.00 bis 16.00 und
10.6.2007, 11.00 Uhr (während der Lossprechungsfeier)
» Ausstellung der Gesellenstücke der Tischlerinnung

Ausstellungsraum des Berufskollegs Bergisch Gladbach,
Bensberger-Str. 134 – 146, 51469 Bergisch Gladbach

10.6.2007, 11.00 Uhr
» Lossprechungsfeier der Tischlerinnung

Ausstellungsraum des Berufskollegs Bergisch Gladbach,
Bensberger-Str. 134 – 146, 51469 Bergisch Gladbach

12.6.2007, 18.30 Uhr
» Innungsversammlung der Baugewerksinnung

13.6.2007, 18.30 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

17.6.2007, 11.00 Uhr
» Lossprechungsfeier und Sommerfest der Maler und

Lackiererinnung, Berufsbildungszentrum Burscheid,
Industriestr. 55, 51399 Burscheid

18.6.2007, 18.00 Uhr
» Vorstandssitzung der Elektroinnung

19.6.2007, 18.00 Uhr
» Lossprechungsfeier der Dachdeckerinnung

20.6.2007, 19.00 Uhr
» Lossprechungsfeier der Friseurinnung

7.8.2007, 19.00 Uhr
» Vorstandssitzung der Friseurinnung

14.8.2007
» Lossprechungsfeier der Baugewerksinnung

16.8.2007, 18.30 Uhr
» Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

5.9.2007, 19.00 Uhr
» Innungsversammlung der Dachdeckerinnung

12.9.2007, 17.30 Uhr
» Vorstandssitzung der Baugewerksinnung

17.9.2007
» Modeproklamation Herbst/Winter der Friseurinnung

18.9.2007, 18.00 Uhr
» Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

23.10.2007, 18.30 Uhr
» Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

19.11.2007, 18.00 Uhr
» Vorstandssitzung der Innung für

Sanitär- und Heizungstechnik

4.12.2007, 19.00 Uhr
» Innungsversammlung der

Dachdeckerinnung
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